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3. ☒ Fachliche Stellungnahme 
 
☐  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 

können, mit Angabe des Sachstandes 
 

☒  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan,  
  gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 Ein Vorhabensbezogener Bebauungsplan ist idR ein qualifizierter Bebauungsplan und sollte daher 

die Mindestfestsetzungen gemäß § 30 Abs. 1 BauGB enthalten. Es fehlen Angaben zur Anbindung 
an die öffentlichen Verkehrsflächen. Da der Bebauungsplan der PV-Anlage noch nicht rechtskräftig 
vorliegt, sollte die Anbindung an die öffentliche Verkehrsfläche hier ebenfalls dargestellt werden 
(zumindest nachrichtlich). Zudem fehlt ein Teilstück von etwa 30-40m an Erschließungsstraße 
zwischen beiden privaten Verkehrsflächen (Straße im B-Plan-Entwurf PV-FFA und im hier 
vorliegenden Planentwurf). Dies sollte in beiden Plänen aufeinander angepasst werden. 
 

 Es wird empfohlen, auch für das zweite große Baufenster - im SO H2 gelegen - eine Verkehrsfläche 
(Erschließungsweg) in der Planzeichnung festzusetzen. 

 
 Sollten noch andere Vorhaben im Durchführungsvertrag nach der Art der baulichen Nutzung 

zulässig sein, welche bisher nur im Durchführungsvertrag und nicht im Planteil B unter Nr. 1 
festgesetzt wurden, müssen diese ebenfalls als Art der baulichen Nutzung auf dem Bebauungsplan 
aufgeführt werden. Dies ist insbesondere wichtig, da derzeit weder den Trägern öffentlicher 
Belange noch der Öffentlichkeit ein entsprechender Durchführungsvertrag vorliegt.  
 

 Im Zusammenhang wird empfohlen, die Nutzungsarten für die Bestandsgebäude zu definieren (z.B. 
Verdichterhalle, Pförtnerhaus, auch neue Nutzungen wie Wasserstoff- und PV-anlagenspezifische 
Lager- und/oder Büronutzung). 
 

 Bei den textlichen Festsetzungen sollte eine Aussage zu den überbaubaren Grundstücksflächen 
getroffen werden, beispielsweise dass Zufahrten, (ggf. auch Stellplätze) und Einfriedungen auch 
außerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig sind, sofern die GRZ eingehalten wird. 
 

 Das Maß der baulichen Nutzung – hier 12m Höhe – ist mit der Bezugsgröße „Oberkante“ und bei 
Gebäuden mit der Bezugsgröße „Traufhöhe“ festgesetzt. Es wird empfohlen, auch eine Firsthöhe 
und Attikahöhe zu definieren und textlich festzusetzen oder das Wort „Traufhöhe“ gegen „Firsthöhe 
/ Attikahöhe“ zu ersetzen. 
 

 Die vier Baufenster sollten je eine vollständige Vermaßung (Längen und Breiten sowie Abstände 
zu Grundstücksgrenzen) erhalten. Die südliche Ecke des Baufensters im SO H2 sollte geringfügig 
verlängert werden, um den „Bereich Niederdruckspeicher“ vollständig zu erfassen (vgl. VEP). 
 

 Zur besseren Übersicht wird empfohlen, die Flächen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB in einer anderen Farbe als das SO PV 
darzustellen (z.B. grün), sofern es nicht für die Berechnung der GRZ benötigt wird. 
 

 In der Begründung unter Kap. 5 weitere Belange ist zum Bergrecht aufgeführt, dass dieses dem 
Bebauungsplan nicht entgegensteht. -> sh. hierzu die Ausführungen unter Nr. 2 dieses Schreibens. 
 

 Auf dem Flurstück 38/4 sind Baulasten eingetragen. Diese wurden im Vorgriff auf eine geplante 
Flurstücksteilung des Flurstückes 38/4 im Februar 1997 eingetragen. Diese Teilung wurde aber 
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Für die Bauleitplanung der Gemeinden, also Bebauungspläne oder Flächennutzungspläne, schreibt § 2 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) vor, dass eine Umweltprüfung durchgeführt werden muss, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen dieser Planung ermittelt sowie in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Die Berücksichtigung des Artenschutzes in der Bauleitplanung erfolgt dabei grundsätzlich durch die
- Berücksichtigung von "Tieren" und "Pflanzen" nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB im Rahmen der 
Einqriffsbilanzierung (national geschützte Arten ohne europäisch geschützte Arten) sowie die
- Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne des § 44 BNatSchG für die europäisch 
geschützten Arten (Anhang IV der FFH-RL und europäische Vogelarten nach Art. 1 der EG-VRL).

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung

Die artenschutzfachliche Bedeutung des Geltungsbereiches des B-Plans ist durch einen 
Artenschutzfachbeitrag (AFB) darzustellen.
Im AFB sind im Rahmen der Relevanzprüfung - auf der Grundlage von Verbreitungskarten und 
Lebensraumansprüchen-zuerst diejenigen Arten zu ermitteln, die im Plangebiet mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen oder für die das mit der Planung bezweckte Vorhaben mit Sicherheit 
keine Auswirkungen hat.

Die im Rahmen des Vorentwurfes vorgenommene Relevanzprüfung und die daraus resultierende 
Abstufung ist plausibel und wird seitens der UNB gefolgt.
Für die verbleibenden Arten ist in einer Konfliktanalyse zu prüfen, ob das geplante Vorhaben bzw. 
verbundene Handlungen diesen Arten gegenüber Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

damit

auslösen können.

Gegenstand dieser Prüfung ist auch die Möglichkeit der vorsorgenden Durchführung von Maßnahmen zur 
kontinuierlichen Funktionserhaltung ansonsten beeinträchtigter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (CEF-

Das Eraebnis von Relevanzprüfung und Konfliktanalyse ist einschließlich der erforderlichen Vermeidungs- 
, CEF- oder FCS-Maßnahmen im AFB darzustellen, d.h. es ist zu bewerten, ob durch die Planung die 
Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände droht.

Ein3Bebauungsplan verliert seine Planrechtfertigung, wenn seiner Umsetzung dauerhaft zwingende 

Vollzugshindernisse entgegenstehen.
Derartige Vollzugshindernisse können sich aus den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 
BNatSchG ergeben Gerade weil der B-Plan dauerhaftes Baurecht im Außenbereich schafft, müssen die 
artenschutzrechtlichen Verbote gern. § 44 Abs. 1 BNatSchG in die bauleitplanerischen Überlegungen

Erst die Gesamtbetrachtung der Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse sowie eigene Bestands­
erfassungen, ggf. auf der Grundlage eines "worst-case-Szenarios", können im Ergebnis zu einer 
verlässlichen Bewertung der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens führen
In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass potentielle CEF-Maßnahmen (vorgezogene 
Maßnahmen zur Vermeidung der Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 
BNatSchG) vor Umsetzung des geplanten Bauvorhabens nachweislich wirksam sein müssen oder eine 
ausreichend hohe Prognosesicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen je Art besteht.

3.2. Eingriffe in Natur und Landschaft
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in die Natur und Landschaft durchgeführt. 
Sowohl der Eingriff als auch die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen sind in einem Umweitbericht 
mit integriertem Grünordnungsplan zu bewerten und zu bilanzieren. Vermeidungs-, Minimierungs-, und 
Kompensationsmaßnahmen sind zu konkretisieren und mittels Maßnahmeblattern und Planzeichnung 
darzustöllenSollten Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes erforderlich werden, sind diese als 
externer Geltungsbereich in die Festsetzungen des B-Planes aufzunehmen.
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